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Zonenvo rsch riften

§ 3 ZusammensteHung der Bauvorschriften

Zone Arbeitszone Steinbruch AZS mit Gestaltungsplanpflicht

Baumasse Geschosszahl frei
Gesamthöhe max. 9.50 m
Gebäudelänge und -breite frei

Überbauungsziffer ÜZ 0.2

Bauweise Dachform frei
Dacheindeckung frei

Lärmempfindlichkeitsstufe ES III

§ ilbis (neu) Arbeitszone Steinbruch AZS

Zweck Arbeitszone A gemäss § 31b,s Planungs- und Baugesetz vom 03.12.1978
(Stand 01.07.2018).

Nutzung In der Arbeitszone sind nicht oder mässig störende Dienstleistungs-, Gewerbe-
und Industriebetriebe zulässig. Verkaufsnutzungen sind zulässig für im Stein
bruchareal ansässige Produktions-, Handels- oder Dienstleistungsbetriebe. Ver
kehrsintensive Betriebe wie Logistik, Einkaufszentren oder personenintensive
Freizeitnutzungen sind ausgeschlossen.

2 Nicht betriebsnotwendige und an den Standort gebundene Wohnungen sind

nur zulässig, wenn durch geeignete Standortwahl und technische Vorkehrungen
für wohnhygienisch tragbare Verhältnisse gesorgt wird. Maximal 5% der Ge
schossflächen nach SIA 416:2003, die entweder vorhanden sind oder realisiert
werden, sind als Wohnfläche zulässig. Pro Gebäude darf die für Wohnzwecke
genutzte Fläche nicht mehr als 150 m2 betragen. Bestehende Gebäude unter
stehen dem Wohnanteil nicht. Der bisherige Besitzstand bleibt gewahrt.

§ 27bis (neu) Vorranggebiet Naturschutz VN

Zweck 1 Das Vorranggebiet Naturschutz ist eine die Grundnutzung überlagernde Zone.
In der Arbeitszone sind nicht oder mässig störende Dienstleistungs-, Gewerbe-
und Industriebetriebe zulässig. Verkaufsnutzungen sind zulässig für im Stein
bruchareal ansässige Produktions-, Handels- oder Dienstleistungsbetriebe. Ver
kehrsintensive Betriebe wie Logistik, Einkaufszentren oder personenintensive
Freizeitnutzungen sind ausgeschlossen.
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2 Die Zone dient der Erhaltung und Aufwertung schutzwürdiger Gebiete als Le

bensraum seltener oder gefährdeter Tier- und Pflanzenarten und -

gemeinschaften. Die Gebiete sind von Bauten und baulichen Anlagen freizuhal
ten.
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